
Zugang verwehrt 
 

Der seinerzeit 44-jährige Kläger wollte ein von der Beklagten veranstaltetes Open-Air-
Event besuchen, bei dem über 30 DJs elektronische Musik auflegten. Die Veranstaltung 
hatte eine Kapazität von maximal 1.500 Personen, ein Vorverkauf fand nicht statt. Ein 
Ticket konnte erst nach Passieren der Einlasskontrolle erworben werden. Dem Kläger 
sowie seinen beiden damals 36 und 46 Jahre alten Begleitern wurde der Einlass 
verwehrt. 

Auszug aus den Urteil 

Bei Schuldverhältnissen wie öffentlichen Party-Event-Veranstaltungen kann die 
Zusammensetzung des Besucherkreises deren Charakter prägen und daher ein 
anerkennenswertes Interesse des Unternehmers bestehen, hierauf Einfluss zu nehmen. 
Soweit der Veranstalter deshalb sein Angebot nur an eine bestimmte, nach persönlichen 
Merkmalen definierte Zielgruppe richtet und nur Personen als Vertragspartner akzeptiert, 
die die persönlichen Merkmale der Zielgruppe erfüllen, kommt diesen Eigenschaften 
nicht nur nachrangige Bedeutung zu. Diese Willensentscheidung ist hinzunehmen; wenn 
dabei auch das Merkmal „Alter“ betroffen ist, steht dies nicht entgegen. 
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